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Beachte für folgende Bestimmung 

zum gestaffelten Inkrafttreten vgl. Art. 1 § 4 Abs. 3 idF BGBl. II Nr. 250/2021 

Anlage E1 

FACHSCHULE FÜR SOZIALBERUFE 

I. STUNDENTAFEL1 
(Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände) 

 

A. Pflichtgegenstände 

Wochenstunden 
Lehrverpflich-
tungsgruppe 

Klasse Summe 

1. 2. 3.  

1. Religion/Ethik8 2 2 2 6 (III)/III 
2. Allgemeinbildung und Sprache      

2.1 Deutsch 3 2 2 7 (I) 
2.2 Englisch 3 2 3 8 (I) 
2.3 Naturwissenschaften2 3 0 0 3 III 
2.4 Geschichte und Politische Bildung 0 2 0 2 III 
3. Soziale Handlungsbereiche und Methodik      

3.1 Psychologie und Pädagogik 1 2 2 5 III 
3.2 Sozial-und Gesundheitsberufskunde 2 0 0 2 III 
3.3 Soziale Handlungsfelder 1 2 2 5 III 
3.4 Reflexion und Dokumentation3 0 1 1 2 IVb 
3.5 Kreativer Ausdruck 3 3 2 8 IVa 
4. Gesundheit und Lebensstil      

4.1 Somatologie und Pathologie 0 3 2 5 III 
4.2 Einführung in Pflege, Hygiene und Erste Hilfe 0 2 3 5 III 
4.3 Haushalt und Organisation 3 0 0 3 IV 
4.4 Ernährung und Diät 2 0 0 2 III 
4.5 Bewegung und Sport 2 2 1 5 (IVa) 
5. Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge      

5.1 Wirtschaftsgeografie 2 0 0 2 III 
5.2 Betriebswirtschaft und Rechnungswesen4 3 2 3 8 I 
5.3 Recht 0 2 0 2 III 
5.4 Officemanagement4 2 2 0 4 III 
6. Angewandtes Projektmanagement4, 5 2 3 3 8 I 
7. Fachpraxis      

7.1 Fachpraxis während des Unterrichtsjahres6 0 4 8 12  

Zwischensumme Stammbereich 34 36 34 104  

B. Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung 1 0 0 1  

Gesamtwochenstundenzahl 35 36 34 105  

C. Freigegenstände und Unverbindliche Übungen7      

D. Förderunterricht7      
 

___________________ 

1 Die Stundentafel kann nach den Bestimmungen des Abschnittes III schulautonom abgeändert werden. 

2 Biologie und Ökologie, Physik, Chemie. 

3 Einschließlich Übungen. 

4 Mit Computerunterstützung. 

5 Das Ausmaß der Gesamtwochenstunden kann nach der Bestimmungen des Abschnittes III 
schulautonom auf 2–8 Wochenstunden festgelegt werden. 

6 Disloziert in Einrichtungen des sozialen Berufsfeldes. 

7 Festlegung durch schulautonome Lehrplanbestimmungen (siehe Abschnitt III). 

WIP64-16
Hervorheben
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8 Pflichtgegenstand für Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht nicht teilnehmen. Das 
Stundenausmaß des Pflichtgegenstandes Ethik ist nicht veränderbar. 
 

E. Deutschförderklasse 

Pflichtgegenstände, Verbindliche Übung Wochenstunden 
pro Semester 

Lehrverpflichtungsgruppen 

1. Deutsch in der Deutschförderklasse 20 (I) 
2. Religion 2 (III) 

3. Weitere Pflichtgegenstände, Verbindliche 
Übung1 

x2 

Einstufung wie 
entsprechende/r 

Pflichtgegenstand, 
Verbindliche Übung 

Gesamtwochenstundenzahl x3  

Freigegenstände und Unverbindliche 
Übungen4 

 
 

 

______________________________ 

1 Einzelne oder mehrere Pflichtgegenstände (ausgenommen der Pflichtgegenstand Religion) und 
verbindliche Übung gemäß der Stundentafel der Fachschule für Sozialberufe; die Festlegung der weiteren 
Pflichtgegenstände und der verbindlichen Übung erfolgt durch die Schulleitung. 

2 Die Festlegung der Anzahl der Wochenstunden, die auf die einzelnen weiteren Pflichtgegenstände und 
die verbindliche Übung entfallen, erfolgt durch die Schulleitung; die Gesamtwochenstundenzahl der 
weiteren Pflichtgegenstände und der verbindlichen Übung ergibt sich aus der Differenz zur 
Gesamtwochenstundenzahl. 

3 Die Gesamtwochenstundenzahl entspricht jener der jeweiligen Klasse gemäß der Stundentafel der 
Fachschule für Sozialberufe. 

4 Gemäß Stundentafel der Fachschule für Sozialberufe. 

II. ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 

Die dreijährige Fachschule für Sozialberufe dient im Sinne der §§ 52 und 63 unter Bedachtnahme 
auf § 2 des Schulorganisationsgesetzes dem Erwerb der Erweiterung und Vertiefung der bereits 
erworbenen Allgemeinbildung und vermittelt in einem ganzheitlich ausgerichteten Curriculum 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Ausübung eines Berufes auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet 
befähigen. Sie vermittelt insbesondere jene Kompetenzen, die die Absolventinnen und Absolventen auf 
Tätigkeiten und Ausbildungen im Sozial- und Gesundheitsbereich vorbereiten. 

Die ganzheitlich ausgerichtete Ausbildung orientiert sich an den Zielen von Active Citizenship 
(aktive Teilnahme an der Gesellschaft), Employability (Beschäftigungsfähigkeit), Entrepreneurship 
(unternehmerisches Denken und Handeln) sowie der Befähigung zur Höherqualifizierung und zu 
lebenslangem Lernen. 

Schwerpunkte sind daher Persönlichkeitsbildung, soziale Kompetenz, Kreativität, Kritikfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, berufliche Mobilität und Flexibilität sowie die Klärung der persönlichen 
Eignung für einen fachspezifischen Beruf sowie die Schulung der Fähigkeiten, berufsspezifische 
Aufgaben unter Bedachtnahme auf soziale, gesundheitsfördernde, ökonomische und ökologische Aspekte 
unter Einsatz moderner technischer Hilfsmittel zu lösen sowie im Team zu arbeiten. 

Die Erlangung von Einstiegsqualifikationen in Gesundheits- und Sozialberufe wird durch eine 
Abstimmung mit einschlägigen Inhalten weiterführender Ausbildungen erleichtert. 

Durch eine ausgewogene Kompetenzentwicklung in den Bereichen 

 – Allgemeinbildung 

 – Soziale Handlungsbereiche und Methodik 

 – Gesundheit und Lebensstil 

 – Wirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge 

 – Angewandtes Projektmanagement sowie 

 – berufsorientierte Praktika 
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sollen die Absolventinnen und Absolventen zu empathisch begründetem, verantwortungsvollem und 
nachhaltigem Handeln sowie kritischem Denken befähigt werden. 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen daher über folgende Kompetenzen: 

 – sie kennen die Bedeutung wertschätzenden Umgangs mit Menschen und verfügen über 
entsprechende Handlungskompetenz; 

 – sie beherrschen ein breites Spektrum an Theorie- und Faktenwissen für ihre Berufspraxis; 

 – sie verfügen über kognitive und praktische Fertigkeiten, die erforderlich sind, um Lösungen für 
spezielle Probleme in ihrem Arbeits- oder Lernbereich zu finden; 

 – sie sind zu logischem, kreativem und vernetztem Denken sowie zu verantwortlichem Handeln 
fähig; 

 – sie können selbstständig arbeiten und im Team kooperieren; 

 – sie können ressourcen- und verantwortungsbewusst unter Beachtung sozialer, ökonomischer und 
ökologischer Aspekte handeln; 

 – sie können Verantwortung für sich selbst und für andere übernehmen; 

 – sie können selbstständig bekannte Arbeitssituationen bewältigen und andere Personen bei 
Routinetätigkeiten anleiten; 

 – sie können Sachverhalte in der deutschen Sprache in Wort und Schrift ausdrücken und 
argumentieren sowie in Englisch situationsgerecht kommunizieren; 

 – sie zeigen im Rahmen der Erledigung ihrer Aufgaben Interesse, Selbstvertrauen und fachliche 
Kompetenz; 

 – sie können ihren Entwicklungs- und Fortbildungsbedarf sowie die Notwendigkeit des 
berufsbegleitenden Lernens erkennen und sind zu eigenständigem Weiterlernen befähigt; 

 – sie kennen die Bedeutung der Qualitätssicherung für die berufliche Tätigkeit; 

 – sie verfügen über eine grundlegende Reflexionskompetenz und können ihre eigenen Leistungen 
einschätzen und entsprechend handeln. 

Die Ausbildung führt zu einer verantwortungsvollen Haltung im Umgang mit Menschen, mit der 
eigenen und mit anderen Kulturen und mit transkulturellen Gesellschaften sowie zu Gender- und 
Diversity-Kompetenz (Umgang mit geschlechtsspezifischen Unterschieden und mit Vielfalt). Die 
Absolvent/innen können den Einfluss von Geschlechterrollenstereotypen auf die eigene persönliche 
Entwicklung reflektieren und dadurch den eigenen Handlungsspielraum erweitern. Die Ausbildung 
befähigt zur mündigen Teilnahme an einer demokratischen Gesellschaft. Sie fördert die Fähigkeit, offen, 
flexibel und kreativ persönliche, berufliche und gesellschaftliche Herausforderungen anzunehmen und 
aktiv zu gestalten. 

LERNERGEBNISSE DES CLUSTERS ALLGEMEINBILDUNG UND SPRACHE 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – mit unterschiedlichen Kulturen und Lebensformen respektvoll umgehen; 

 – ihre Lern- und Arbeitsfelder selbstständig und zeitgerecht organisieren; 

 – Sachverhalte in angemessener Sprache in Wort und Schrift ausdrücken und situationsgerecht 
kommunizieren; 

 – Informationen aus unterschiedlichen Quellen beschaffen, filtern, bewerten und gezielt einsetzen; 

 – verantwortungsbewusst mit Medien umgehen; 

 – angemessen – auch medienunterstützt – präsentieren; 

 – über Aspekte der Berufs- und Arbeitswelt reflektieren. 

ERGÄNZENDE LERNERGEBNISSE DES PFLICHTGEGENSTANDES ENGLISCH 

Die Schülerinnen und Schüler 

 – erreichen in Englisch das Niveau des Independent Users B1 gemäß GER (Empfehlung des 
Ministerkomitees des Europarates an die Mitgliedstaaten Nr. R (98) 6 vom 17. März 1989 zum 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen) in den Fertigkeiten Hören, Lesen, 
Zusammenhängend sprechen, An Gesprächen teilnehmen sowie das Niveau A2 in der Fertigkeit 
Schreiben; 

 – können die erworbenen Kompetenzen vernetzt anwenden. 
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LERNERGEBNISSE DES CLUSTERS SOZIALE HANDLUNGSBEREICHE UND 
METHODIK 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – sich gegenüber unterschiedlichen Kulturen und Wertvorstellungen im Sinne einer 
demokratischen Grundhaltung sensibel und respektvoll verhalten; 

 – er Bedeutung der Wahrung der Menschrechte und einer kultur- und zielgruppenorientierten 
Haltung im sozialberuflichen Umfeld begründen; 

 – im schulischen und beruflichen Bereich wertschätzend miteinander umgehen; 

 – unterschiedliche Berufsbilder im Sozial- und Gesundheitsbereich und deren Anforderungen 
beschreiben; 

 – die Grundlagen für die Begleitung von Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und 
besonderen Lebenslagen erläutern; 

 – die für den jeweiligen Bereich erforderliche Fachsprache verstehen und anwenden; 

 – sich selbstständig zuverlässige Informationen verschaffen und die Qualität von 
Informationsquellen nach vorgegebenen Kriterien beurteilen; 

 – fachtheoretische Kenntnisse situationsgerecht, bedürfnisorientiert und individuell umsetzen; 

 – die Anforderungen in der Fachpraxis einschätzen und eine professionelle Grundhaltung zum 
Arbeitsleben einnehmen; 

 – auf unterschiedliche Anforderungen und Belastungen, Stress und Arbeitsdruck angemessen 
reagieren; 

 – die Bedeutung und Methoden der Psychohygiene erläutern; 

 – mündliche und schriftliche Kommunikationssituationen im persönlichen und beruflichen Bereich 
bewältigen; 

 – Konfliktpotential erkennen; 

 – Möglichkeiten der konstruktiven Konfliktlösung nutzen; 

 – durch realistische Einschätzung ihrer Fähigkeiten eine Berufsentscheidung treffen. 

LERNERGEBNISSE DES CLUSTERS GESUNDHEIT UND LEBENSSTIL 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – fachtheoretische Grundlagen fachpraktisch anwenden sowie die Themenfelder Körper, 
Selbstpflege, Hygiene, Ernährung und Bewegung vernetzen; 

 – die Bedeutung nachhaltigen Gesundheitsverhaltens begründen und Entscheidungen im Alltag 
treffen, die der Gesundheit förderlich sind; 

 – gesundheitsfördernde Maßnahmen beschreiben und für sich und andere anwenden; 

 – ressourcenorientiert, situationsgerecht handeln und Verantwortung für sich und andere 
übernehmen; 

 – prozesshaftes Geschehen verstehen, rationell planen und organisieren sowie teamorientiert 
arbeiten; 

 – Konsumverhalten kritische bewerten und ökologisch verantwortungsbewusst handeln; 

 – typische Symptome ausgewählter Krankheiten beschreiben und Beobachtungen weiterleiten; 

 – Beobachtungen und durchgeführte Maßnahmen dokumentieren; 

 – die Fachsprache anwenden; 

 – kulturelle Unterschiede benennen und berücksichtigen; 

 – die besonderen Bedürfnisse der Familie und sozialer Institutionen darstellen. 

LERNERGEBNISSE DES CLUSTERS WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN UND 
ZUSAMMENHÄNGE 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – die Wirtschaft und ihre Rahmenbedingen als positiv gestaltbaren Teil der Gesellschaft 
wahrnehmen; 

 – ausgewählte wirtschaftliche, räumliche und soziale Zusammenhänge erklären; 

 – ausgewählte politische und wirtschaftliche Konzepte, Modelle und Positionen in ihren 
Grundzügen beschreiben und einschätzen; 
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 – die Zusammenhänge sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit beschreiben und 
danach handeln; 

 – in verschiedenen Rollen (Unternehmerin und Unternehmer, Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer, 
Konsumentin und Konsument, Bürgerin und Bürger) verantwortungsbewusst agieren; 

 – wirtschaftliche und/oder rechtliche Sachverhalte strukturieren und lösungsorientiert bearbeiten; 

 – die Grundlagen wirtschaftlichen Rechnens anwenden; 

 – wirtschaftliche und politische Informationen (Medienberichte etc.) in ihren Grundzügen 
verstehen und diese zusammenfassen; 

 – Informations- und Kommunikationstechnologien effizient nutzen sowie verantwortungsbewusst 
und rechtskonform einsetzen; 

 – sich Informationen aus unterschiedlichen Quellen beschaffen, filtern, bewerten und gezielt 
einsetzen. 

III. SCHULAUTONOME LEHRPLANBESTIMMUNGEN 

Allgemeine Bestimmungen: 

Schulautonome Lehrplanbestimmungen (§ 6 Abs. 1 SchOG) eröffnen Freiräume durch die 
Gestaltung der Pflichtgegenstände (ausgenommen ist der Pflichtgegenstand „Religion“), der 
Freigegenstände und Unverbindlichen Übungen sowie des Förderunterrichts. Für eine sinnvolle Nutzung 
dieser Freiräume ist die Orientierung an der jeweiligen Bedarfs- und Problemsituation in der Schule oder 
in der Klasse sowie an den daraus resultierenden Wunsch- bzw. Zielvorstellungen von wesentlicher 
Bedeutung. Die Nutzung der schulautonomen Freiräume bedarf eines an den Bedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler, der Schulpartner insgesamt sowie des schulischen, allgemein-kulturellen und 
wirtschaftlichen Umfeldes orientierten Konzeptes. 

Die schulautonomen Lehrplanbestimmungen haben den zur Verfügung stehenden Rahmen an 
Lehrerinnen- und Lehrerwochenstunden sowie die Möglichkeiten der räumlichen und der 
ausstattungsmäßigen Gegebenheiten der Schule zu beachten. 

Schulautonome Lehrplanbestimmungen haben auf das in Abschnitt II umschriebene allgemeine 
Bildungsziel des Lehrplanes und insbesondere auf die Durchlässigkeit des österreichischen Schulsystems 
(§ 3 SchOG) Bedacht zu nehmen. 

Die Dauer der Schularbeiten ist durch den Schulgemeinschaftsausschuss innerhalb des vorgegebenen 
Rahmens für den gesamten Ausbildungsgang fest zu legen. Erfolgt kein diesbezüglicher Beschluss, ist die 
im Lehrplan vorgegebene Mindestdauer maßgeblich. 

Schulautonome Abweichungen von der Stundentafel: 

Die Gesamtwochenstunden im Pflichtgegenstand „Angewandtes Projektmanagement“ können 
schulautonom im Ausmaß von mindestens 2 bis maximal 8 Wochenstunden festgelegt werden. Die 
Bildungs- und Lehraufgabe sowie der Lehrstoff sind an das schulautonom festgelegte Stundenausmaß 
anzupassen. 

 1. Schulautonome Vertiefung: 

Die gegebenenfalls frei werdenden maximal 6 Wochenstunden sind nach Maßgabe folgender 
Bestimmungen zu verteilen: 

 – Innerhalb der Cluster „Soziale Handlungsbereiche und Methodik“ oder „Gesundheit und 
Lebensstil“ kann ein neuer Pflichtgegenstand mit mindestens 2 Wochenstunden eingeführt 
werden. Die verbleibenden schulautonomen Wochenstunden sind zur Erhöhung des 
Wochenstundenausmaßes eines oder mehrerer Pflichtgegenstände bzw. der verbindlichen Übung 
bzw. der Praxis zu verwenden. 

 – Wenn kein neuer Pflichtgegenstand eingeführt wird, ist das Wochenstundenausmaß eines 
Pflichtgegenstandes oder mehrerer Pflichtgegenstände bzw. der verbindlichen Übung bzw. der 
Praxis um insgesamt 6 Wochenstunden zu erhöhen. 

 2. Stundenerhöhungen sind grundsätzlich nur durch ganze Jahreswochenstunden möglich. 

Die Wochenstunden eines Pflichtgegenstandes können zwischen den Klassen verschoben werden. 
Darüber hinaus kann die Aufteilung der Wochenstunden zwischen den Semestern einer Klasse verändert 
werden. Dabei ist ein systematischer, vernetzender und nachhaltiger Kompetenzaufbau zu gewährleisten. 
Dh., die Pflichtgegenstände sind ohne semesterweise Unterbrechung(en) zu führen. 

Die Wochenstundenzahl aller Pflichtgegenstände einschließlich der Verbindlichen Übung in den 
einzelnen Klassen darf 38 Wochenstunden nicht überschreiten. 
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Die Gesamtwochenstundenzahl aller Pflichtgegenstände einschließlich der Verbindlichen Übung 
von 105 Wochenstunden darf nicht über- oder unterschritten werden. 

Wird ein neuer Pflichtgegenstand eingeführt, sind seine nähere Bezeichnung, die Bildungs- und 
Lehraufgabe sowie der Lehrstoff unter Berücksichtigung der Bildungs- und Lehraufgabe des Clusters 
schulautonom festzulegen. 

Wird das Wochenstundenausmaß bestehender Pflichtgegenstände oder der Verbindlichen Übung 
erhöht, sind die Bildungs- und Lehraufgabe sowie der Lehrstoff schulautonom zu adaptieren (vertiefende 
oder erweiternde Kompetenz). Ist der Unterrichtsgegenstand einem Cluster zugeordnet, so sind die 
Lernergebnisse des Clusters zugrunde zu legen. 

Pro Klasse kann nur 1 schulautonome Variante festgelegt werden. Bei parallel geführten Klassen 
sind verschiedene Varianten der Schulautonomie möglich, jedoch maximal 3 Varianten. Voraussetzung 
hiefür ist eine gesicherte Führung und die Genehmigung durch die zuständige Schulbehörde. 

Die schulautonome Stundentafel ist für einen gesamten Ausbildungsgang (1. bis 3. Klasse) zu 
erstellen und über den gesamten Ausbildungsgang beizubehalten. 

Schulautonome Verteilung der Bildungs- und Lehraufgaben und des Lehrstoffes: 

Die Aufteilung der Bildungs- und Lehraufgaben und des Lehrstoffes auf die einzelnen Klassen bzw. 
Semester kann durch schulautonome Lehrplanbestimmungen abgeändert werden. Dieser 
Lehrstoffverteilung ist ein alle Klassen umfassendes Gesamtkonzept der Schule zu Grunde zu legen, das 
auf Querverbindungen zwischen und innerhalb von Unterrichtsgegenständen, die Gewährleistung eines 
systematischen, vernetzten und nachhaltigen Kompetenzaufbaus und die Durchlässigkeit des 
österreichischen Schulsystems (§ 3SchOG) Bedacht nimmt. 

Freigegenstände, Unverbindliche Übungen und Förderunterricht: 

Allfällige Freigegenstände und Unverbindliche Übungen sowie der Förderunterricht sind hinsichtlich 
ihrer Bezeichnung, ihres Inhaltes und des Stundenausmaßes durch schulautonome 
Lehrplanbestimmungen festzulegen, wobei die Bestimmungen über die schulautonomen 
Pflichtgegenstände sinngemäß anzuwenden sind. 

Bestimmungen bezüglich integriertes Fremdsprachenlernen (Content and Language Integrated 
Learning – CLIL): 

Hinsichtlich der Möglichkeit integrierten Fremdsprachenlernens hat die Festlegung der 
Pflichtgegenstände (ausgenommen sind die Pflichtgegenstände „Deutsch“, „Englisch“ und eine allenfalls 
schulautonom eingeführte weitere lebende Fremdsprache) und des Stundenausmaßes in den einzelnen 
Pflichtgegenständen und Klassen durch schulautonome Lehrplanbestimmungen zu erfolgen. Der 
Unterricht hat in Abstimmung mit dem Pflichtgegenstand „Englisch“ bzw. mit der schulautonom 
eingeführten lebenden Fremdsprache zu erfolgen. Unberührt bleibt die Möglichkeit der Anordnung der 
Verwendung einer lebenden Fremdsprache als Unterrichtssprache (Arbeitssprache) gemäß § 16 Abs. 3 
Schulunterrichtsgesetz. 

IV. DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE 

Die Bildungs- und Lehraufgaben sind die Lehr- und Lernziele, die in Beziehung zur aktuellen 
Bildungsstufe und zum Lehrstoff zu setzen sind. Der Lehrstoff ist als Rahmen zu sehen, der es 
ermöglicht, Neuerungen und Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und 
Technik zu berücksichtigen und die einzelnen Lehrplaninhalte den schulspezifischen Zielsetzungen 
gemäß zu gewichten bzw. auf regionale Besonderheiten und auf aktuelle Gegebenheiten einzugehen. 

Die Ausrichtung des Unterrichts am aktuellen Stand von Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, 
Wissenschaft und Technik verlangt, dass die Lehrenden ihre fachlichen sowie methodisch-didaktischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten stets weiterentwickeln. Dazu gehört auch die Berücksichtigung aktueller 
pädagogischer Entwicklungen sowie aktueller Erkenntnisse der Humanwissenschaften, wie etwa aus der 
Gehirnforschung, der Migrationsforschung, etc. 

Die Schule hat Bildungs- und Erziehungsaufgaben, die nicht einzelnen Unterrichtsgegenständen 
zugeordnet sind. Diese sind als Unterrichtsprinzipien im Unterricht sämtlicher Unterrichtsgegenstände zu 
berücksichtigen. 

Unterrichtsqualität: 

Die Lernenden als Persönlichkeiten stehen im Mittelpunkt. Ein wertschätzender und fördernder 
Umgang zwischen allen Beteiligten ist jedenfalls Grundvoraussetzung für das Gelingen von Unterricht. 
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Lernen und Lehren stellen den Kernprozess von Schule, Schulentwicklung und Unterricht dar. Daher 
ist die Unterrichtsentwicklung zentraler Bestandteil der Schulentwicklung des jeweiligen Standortes. 

Systematisches Regelkreisdenken (Plan-Do-Check-Act) ist für die Unterrichtsplanung 
und -gestaltung unabdingbar. Die dabei notwendige Zusammenarbeit der Lehrenden sollte durch 
pädagogische Beratungen, die gemeinsame Ausarbeitung von evaluierbaren Lernzielen, die gemeinsame 
Unterrichtsplanung und Umsetzung sowie Qualitätssicherung und Evaluierung erfolgen. 

Die Ziele des Unterrichts und die Kriterien der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung sind 
allen Lernenden transparent zu machen. 

Unterrichtsplanung: 

In allen Unterrichtsgegenständen sind folgende Punkte zu beachten: 

 – Basis für die Unterrichtsplanung sind das allgemeine Bildungsziel, die Lernergebnisse der 
Cluster und die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände sowie 
gegebenenfalls vorhandene Bildungsstandards. 

 – Voraussetzung für fächerübergreifendes Denken und Verstehen soll die Zusammenarbeit und 
Absprache aller Lehrenden einer Klasse bzw. des Bildungsganges bei der Planung, Umsetzung 
und Evaluierung des Unterrichtsprozesses sein. 

 – Die Koordination erfordert organisatorische Rahmenbedingungen, die herzustellen sind. 

 – Die Individualität der Lernenden ist nach Möglichkeit in allen Unterrichtsgegenständen bei der 
Unterrichtsplanung und -gestaltung zu berücksichtigen. Es soll dabei von den vorhandenen 
Kompetenzen der Lernenden ausgegangen werden, um sicher zu stellen, dass diese ihre 
Verantwortung für den eigenen Lernprozess auch wahrnehmen können. Dies ist untrennbar mit 
der Umsetzung geschlechter- und chancengerechten Unterrichts verbunden (individuelle und 
diskriminierungsfreie Lern-, Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten). 

 – Der Unterricht ist auf den Kompetenzerwerb auszurichten, wobei die Kompetenzen über die 
Schulstufen und Semester systematisch, vernetzend und nachhaltig aufzubauen sind. 
Entsprechende Wiederholungs- und Übungsphasen sind zur Festigung des Unterrichtsertrages 
vorzusehen. 

 – In die Unterrichtsgestaltung sind nach Möglichkeit situative Aufgabenstellungen einzubauen, die 
der beruflichen Realität entnommen und methodisch aufbereitet werden. Dadurch soll die 
Identifikation der Lernenden mit berufsrelevanten Funktionen und ihre Handlungsfähigkeit 
entwickelt und gefördert werden. 

 – Wesentlich sind die Vermittlung von Fachwissen sowie die Förderung der Entwicklung von 
Werthaltungen und Schlüsselkompetenzen. Die Vermittlung des Lehrstoffes und die 
Persönlichkeitsentwicklung sind untrennbare Komponenten des Unterrichts. Der Entwicklung 
personaler und sozialer Kompetenzen der Lernenden ist in allen Unterrichtsgegenständen, vor 
allem bei gruppen- und projektorientierten Unterrichtsformen, besonderes Augenmerk zu 
schenken. 

 – Die Sicherstellung eines optimalen Theorie-Praxis-Transfers ist zu gewährleisten. Die 
unmittelbare Verknüpfung mit der Lebenssituation der Lernenden fördert das Gelingen des 
Transfers. 

 – Um alle Lernenden zu eigenverantwortlichem Lernen hinführen zu können, empfiehlt sich, am 
Beginn der 1. Klasse die Durchführung von Projektunterricht oder Schulveranstaltungen, die der 
Sicherung grundlegender sozialer und personaler Kompetenzen (zB Teambildung, 
Eigenverantwortlichkeit, Lernen, gewaltfreie Kommunikation) dienen. 

 – Fehler sind möglichst als förderliche Lernanlässe zu nutzen. Möglichkeiten individueller 
Fördermaßnahmen sind dabei zu nützen. Die zur Verfügung stehenden Diagnoseinstrumente sind 
als Lernstandserhebungen bzw. Lernfortschrittsanalysen, insbesondere aber als Ausgangspunkt 
für die Planung weiterer Lernphasen einzusetzen. 

 – Auf den Erwerb von Präsentations- und Medienkompetenz ist besonderes Augenmerk zu legen. 

 – Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien ist in allen 
Unterrichtsgegenständen anzustreben. 

 – Den Lernenden sollen weiters Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie im Sinne einer 
individuellen Bildungsplanung nationale und internationale Zertifikate erworben werden können. 

 – Korrekturhilfen, Wörterbücher und andere digitale und gedruckte Nachschlagewerke, 
Gesetzestexte, Formelsammlungen sowie andere Arbeitsbehelfe, wie sie in der Realität der 
Arbeits- und Berufswelt Verwendung finden, sind im Unterricht und abhängig von den 
Aufgabenstellungen auch in Prüfungssituationen zu verwenden. 
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 – Die Notwendigkeit wissenschaftlicher Redlichkeit beim Verfassen eigener Arbeiten ist zu 
beachten und einzufordern. 

 – Der Unterricht in mehrsprachigen heterogenen Klassen stellt erhöhte Anforderungen an Lehrende 
und Lernende, die in gemeinsamer Verantwortung wahrzunehmen sind. Interkulturelles Lernen 
verbessert die Fähigkeit der Lernenden zur sozialen Interaktion mit Angehörigen anderer 
Kulturen und ist eine Chance zur Entwicklung der eigenen kulturellen Identität und zur 
Vorbereitung auf ein Leben in einer multikulturellen Gesellschaft. 

 – Sprache ist die Basis für Lehr- und Lernprozesse in allen Unterrichtsgegenständen. Für den 
situationsadäquaten Einsatz von Sprache in Wort (gehobene Umgangssprache) und Schrift 
(Standardsprache) sind alle Lehrkräfte verantwortlich. . Lernende mit Defiziten in der 
Beherrschung des sprachlichen Registers (Textkompetenz, fachliche Diskurskompetenz) sind in 
allen Unterrichtsgegenständen angemessen zu fördern. 

 – Um gesellschaftlichen und globalen Entwicklungen Rechnung zu tragen, ist die Verwendung der 
Fremdsprache als Arbeitssprache oder Integriertes Fremdsprachenlernen (Content and Language 
Integrated Learning – CLIL) anzustreben. Integriertes Fremdsprachenlernen und -lehren hat so zu 
erfolgen, dass sowohl im fachlichen als auch im sprachlichen Bereich die Lernenden bei der 
Herausbildung von Wissen und Fähigkeiten einerseits, als auch sprachlicher und kommunikativer 
Kompetenzen andererseits unterstützt werden. 

Didaktische Grundsätze des Clusters Allgemeinbildung und Sprache: 

In allen Gegenständen des Clusters ist Wert auf einen konkreten Bezug und auf die Verknüpfung mit 
dem allgemeinen Ausbildungsziel der Schule sowie die lebenssituativen Gegebenheiten der Schülerinnen 
und Schüler zu legen. 

Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Englisch: 

 – Die Entwicklung fremdsprachlicher Kompetenzen erfolgt auf Basis jener Kompetenzen, über die 
die Lernenden im Deutschen sowie gegebenenfalls in ihrer Erstsprache verfügen. 

 – Der Unterricht ist so zu gestalten, dass die Erweiterung der sprachlichen Kompetenzen als 
Bereicherung und als Möglichkeit zum Verständnis anderer Denkweisen erfahren werden kann. 

 – Die verschiedenen Kompetenzbereiche (Hören, Lesen, Zusammenhängend sprechen, An 
Gesprächen teilnehmen, Schreiben, Umfang und Qualität des sprachlichen Repertoires) sind 
vernetzt zu entwickeln. 

 – In allen Gegenständen sollen authentische Materialien und Impulse verwendet werden, die 
geeignet sind, die fremdsprachliche und fachsprachliche Kompetenz der Lernenden zu fördern. 

 – Im Sinne der gelebten Internationalität sollen Auslandskontakte wie Praktika, 
Schulpartnerschaften, internationale Projekte usw. gefördert werden. 

Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Naturwissenschaften: 

Die Arbeitsweise der Naturwissenschaften (zB Experimente, praktische Übungen) ist durchgängig in 
den Unterricht zu integrieren. 

Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Disziplinen werden durch unterschiedliche Methoden 
sichtbar gemacht und ermöglichen so eine ganzheitliche Wahrnehmung. 

Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Kreativer Ausdruck 

Wesentlicher Bestandteil aller unterrichtlichen Aktivitäten ist die musikalische und bildnerische 
Praxis. Der konkrete Bezug zu den sozialen Handlungsfeldern und zu Anwendungsmöglichkeiten in der 
beruflichen Praxis ist herzustellen. 

Nach Möglichkeit sollen Projekte und Workshops mit Künstler/innen und Kulturschaffenden 
durchgeführt und die Teilnahme der Lernenden an Wettbewerben angestrebt werden. 

Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Einführung in die Pflege, Hygiene und Erste Hilfe: 

Den Schülerinnen und Schülern ist die Möglichkeit der praktischen Anwendung im Unterricht zu 
geben. Das Vorhandensein eines Demonstrationszimmers für praktische Übungen an den Schulstandorten 
wird dringend empfohlen. 

Die intensive Vernetzung mit dem Pflichtgegenstand „Somatologie und Pathologie“ ist notwendig, 
um den Unterricht aufbauend zu gestalten und um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. 

Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Wirtschaftsgeografie, Betriebswirtschaft und 
Rechnungswesen: 

Vorrangiges Ziel der wirtschaftlichen Bildung ist die Entwicklung eines Verständnisses für 
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 – betriebswirtschaftliche, regionale und globalwirtschaftliche Mechanismen und Zusammenhänge 
sowie 

 – deren Auswirkungen auf das Lebensumfeld (einschließlich der Chancen von Frauen und 
Männern). 

Im Mittelpunkt 

 – steht der Bezug auf die Lebens- und zukünftige Arbeitswirklichkeit der Schüler und Schülerinnen 
(„Für das Leben lernen“) sowie die Sichtbarmachung der Bedeutung wirtschaftlichen Denkens 
und Handelns für das Erreichen des Gemeinwohls einer Gesellschaft. 

 – die Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses für Zusammenhänge, 

 – die Fähigkeit zur Einordnung des Gelernten in ein Gesamtsystem und dessen Transfer auf neue 
Anforderungen bzw. geänderte Rahmenbedingungen, 

 – die praktische Nutzung der vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten und 

 – die Orientierung des Unterrichts an der Realsituation. 

Der Unterricht ist so zu gestalten, dass die Schülerinnen und Schüler nachvollziehen können, was sie 
warum lernen und welchen Nutzen das Erreichen der Lernziele für ihr Leben und Arbeiten hat. 

Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Recht: 

Die Vermittlung von rechtlichen Kenntnissen soll die Schülerinnen und Schüler befähigen, sich für 
die Wahrung der Grundrechte einzusetzen sowie ihr Selbstbehauptungsvermögen zu stärken. 

Im Hinblick auf das Bildungsziel der Schule sind als Schwerpunkte Personen-, Familien- und 
Erbrecht zu vermitteln, ohne die übrigen Gebiete des Privatrechts (Vertrags- und Konsumentenschutz, 
Schuldrecht, Sachenrecht) auszuschließen. Weiters sind die im Lehrstoff eingearbeiteten Inhalte des 
Basismoduls MAB entsprechend zu vermitteln. 

Didaktische Grundsätze des Pflichtgegenstandes Angewandtes Projektmanagement 

Projekte sind vorzugsweise in Kombination mit anderen Unterrichtsgegenständen durchzuführen. 

Bei der Unterrichtsdurchführung ist den Schülerinnen und Schülern insbesondere Gelegenheit zu 
geben 

 – Entscheidungen zu treffen, 

 – kommunikations- und teamfähig zu arbeiten, 

 – eigenverantwortlich zu lernen und für das eigene Handeln Verantwortung zu übernehmen, 

 – ihre Rolle im Arbeitsleben und in Hierarchien kennen zu lernen, 

 – ihre persönlichen Möglichkeiten und Grenzen zu erfahren. 

Dazu ist ein Organisationsmodell auszuarbeiten. Die Absprache mit den Lehrenden anderer 
einschlägiger Unterrichtsgegenstände betreffend die Anwendung von dort erworbenen Kenntnissen und 
Fertigkeiten wird dringend empfohlen. Im Bedarfsfall ist eine gute organisatorische 
(stundenplantechnische) Abstimmung mit anderen einschlägigen Pflichtgegenständen und die Nutzung 
der Möglichkeit der Blockung empfehlenswert. 

Die Auswahl der Handlungs- und Lernanlässe hat sich an den Berufsbildern und an der speziellen 
Ausprägung der Fachschule für Sozialberufe zu orientieren. 

Didaktische Grundsätze der Verbindlichen Übung Persönlichkeitsentwicklung: 

In der verbindlichen Übung ist vor allem Wert auf die konkrete Anwendung und die unmittelbare 
Nutzung der zu entwickelnden Kompetenzen im Klassenverband (zB im Rahmen eines Klassenrates) zu 
legen, die theoretische Vermittlung von Inhalten ist auf das Wesentliche zu beschränken. 

Unterrichtsmethoden: 

Ein Mix an motivierenden, lernzieladäquaten Unterrichtsmethoden ist anzustreben. Dabei ist 
Expertinnen- und Expertenwissen zu vermitteln und sind individuelle und selbstgesteuerte Lernprozesse 
zu ermöglichen und beratend zu begleiten, sowie die Erweiterung von individuellen 
Handlungsspielräumen für die Schülerinnen und Schüler aufzuzeigen. 

Bei der Auswahl der Lehr- und Lernformen sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 

 – Lernsettings sind so zu gestalten, dass die Lernenden individuelle Stärken zeigen, gehirngerecht 
lernen und ihre Selbsteinschätzungsfähigkeit weiter entwickeln können. 

 – Individuelle Begabungen und Potenziale sind unabhängig von vorgefassten Bildern, 
Zuschreibungen und familiären Rahmenbedingungen zu fördern. 
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 – Formen des gegenseitigen Unterstützens durch Schülerinnen und Schüler (Tutoring) sollen Lern- 
und Reflexionsprozesse fördern. 

 – Durch offene Lernformen ist die Problemlösungskompetenz der Lernenden zu fördern um 
eigenständigen Wissens- und Kompetenzerwerb zu erleichtern. Gleichzeitig sind sie zu 
eigenständiger und selbstverantwortlicher Arbeitsweise in Einzel- und besonders Teamarbeit zu 
befähigen. 

 – Praxisorientierte Aufgabenstellungen sowie problem- und handlungsorientierter Unterricht 
(Projekte, Fallstudien, Fachpraxis und Simulationen) führen die Lernenden zu logischem, 
kreativem und vernetztem Denken, zu genauem und ausdauerndem Arbeiten sowie zu 
verantwortungsbewusstem Entscheiden und Handeln. 

 – Ein Bezug zum fachpraktischen Unterricht ist in möglichst vielen Unterrichtsgegenständen 
herzustellen. 

 – Exkursionen, Lehrausgänge und sonstige Schulveranstaltungen sowie das Heranziehen von 
Fachleuten aus der Praxis tragen dazu bei, den Lernenden Einblick in die komplexen 
Zusammenhänge berufsspezifischer Abläufe zu geben. 

 – Der Besuch kultureller Veranstaltungen und kultureller Institutionen motiviert die Lernenden zur 
Beschäftigung mit Kunst und Kultur. Er ist daher wichtiger Bestandteil des Unterrichts, 
besonders in „Deutsch“ sowie in „Kreativer Ausdruck". 

 – Zur Optimierung der Unterrichtsqualität und des Unterrichtsertrages sollen verschiedene Medien 
eingesetzt werden, um den Lernprozess zu unterstützen und die erforderliche Medienkompetenz 
aufzubauen. Die Integration von elektronisch aufbereiteten Lernmaterialien sowie elektronischen 
Kommunikationsformen soll die Unterrichtsorganisation unterstützen und ergänzen. 

 – Der Vertiefung ausgewählter Lerninhalte und dem Training grundlegender Fertigkeiten ist der 
Vorzug gegenüber einer oberflächlichen Behandlung vielfältiger Inhalte zu geben. Besonderer 
Wert ist dabei auf die Vermittlung der Methoden des jeweiligen Faches zu legen, um 
eigenständigen Wissens- und Kompetenzerwerb zu erleichtern. 

 – In allen Unterrichtsgegenständen ist die Dokumentation und Reflexion des stufenweisen 
Kompetenzerwerbs und damit die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung durch die Schülerinnen und 
Schüler durch geeignete Methoden (zB Portfolio, Lerntagebuch) zu fördern. 

Unterrichtsorganisation: 

Die Schulleitung hat fächerübergreifenden Unterricht, Blockunterricht, Projektunterricht und offene 
Lernformen durch eine möglichst flexible Unterrichtsorganisation zu ermöglichen. 

Um fächerübergreifendes, vernetztes Arbeiten, insbesondere den Einsatz von kooperativen und 
offenen Lernformen zu ermöglichen, sind im Stundenplan pro Klasse mindestens 3 zusammenhängende 
Unterrichtseinheiten vorzusehen. Die dabei im Stundenplan festgelegten Unterrichtsgegenstände sind 
möglichst im Vorhinein für das Semester bzw. das Jahr zu definieren. Dafür kommen zB folgende 
Möglichkeiten in Frage: 

 – Unterrichtsgegenstände, in denen häufig mit Arbeitsaufträgen im Sinne des kooperativen offenen 
Lernens gearbeitet wird, 

 – organisatorische Aneinanderreihung inhaltlich verbundener Unterrichtsgegenstände, zB aus dem 
Cluster „Soziale Handlungsbereiche und Methodik“, zur verstärkten Vernetzung der Lerninhalte, 

 – Unterrichtsgegenstände, in denen fächerübergreifende Projekte und/oder themenzentrierter 
Unterricht geplant sind, 

 – Unterrichtsgegenstände, die sich besonders für eine Zusammenarbeit mit dem Gegenstand 
„Angewandtes Projektmanagement“ eignen. 

Das in der Stundentafel vorgesehene Stundenausmaß kann teilweise oder auch ganz in Form von 
Blockunterricht erfüllt werden. Der Blockunterricht ist so zu organisieren, dass bei allfälligem 
Fernbleiben von Lernenden jedenfalls eine sichere Beurteilung getroffen werden kann. Bei geblocktem 
Unterricht ist der nachhaltige Wissens-/Kompetenzerwerb sicherzustellen. 

Den Lernprozess fördernde Internettechnologien, Lernplattformen und Online-Dienste helfen eine 
Verbindung von Theorie- und Praxisphasen in der Unterrichtsorganisation vorzunehmen und den 
Unterricht, aber auch Hausübungen und Praktika zu ergänzen. Damit können die Lernenden bei externen 
Arbeitsformen mit den Lehrenden sowie den Mitschülerinnen und Mitschülern elektronisch Kontakt 
halten. 
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Lehrstoffinhalte eines Unterrichtsgegenstandes sind durch jene Lehrende zu unterrichten, die über 
die entsprechende Qualifikation verfügen. Werden verschiedene Lehrende eingesetzt, erfordert dies eine 
enge Kooperation und eine gemeinsame Leistungsbeurteilung. 

Pflichtpraktika (unterjährige Praktika) 

Die Pflichtpraktika sind in den entsprechenden Unterrichtsgegenständen ausführlich vor- und 
nachzubereiten. Dabei sind die Lernenden auch hinsichtlich der Institutionen und Einsatzbereiche zu 
beraten. Die Lernenden sind von der Schule zu veranlassen, in geeigneter Weise Aufzeichnungen über 
ihre Tätigkeit als Praktikantin und Praktikant zu führen. 

Die Schule hat für die Zuteilung fachlich geeigneter Praktikumsstellen zu sorgen. 

Das Pflichtpraktikum ist auf Grund einer möglichst präzise gefassten Vereinbarung zwischen einem 
dem Bildungsziel der Schulart entsprechenden, facheinschlägigen Praktikumsstelle und den Lernenden 
durchzuführen. 

Die Lernenden sind vor dem Beginn des Praktikums über ihre Rechte und Pflichten als 
Praktikantinnen und Praktikanten zu informieren sowie während des unterjährigen Praktikums von 
Praktikumsbegleitlehrerinnen bzw. -lehrern zu begleiten. 

V. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONSUNTERRICHT 

a) Katholischer Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 571/2003 idF BGBl. II Nr. 284/2014. 

b) Evangelischer Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 130/2009 (auslaufend) und die Bekanntmachung BGBl. II 
Nr. 395/2019 (aufsteigend) in der jeweils geltenden Fassung. 

c) Altkatholischer Religionsunterricht 

Der altkatholische Religionsunterricht wird im Allgemeinen als Gruppenunterricht gemäß § 7a des 
Religionsunterrichtsgesetzes in seiner derzeit geltenden Fassung geführt. Demgemäß ist der Lehrplan für 
den Religionsunterricht der Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen anzuwenden. 

d) Islamischer Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 234/2011. 

e) Israelitischer Religionsunterricht 

Die Bekanntmachung BGBl. Nr. 88/1985 in der jeweils geltenden Fassung ist sinngemäß 
anzuwenden. 

f) Neuapostolischer Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 82/2006. 

g) Religionsunterricht der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. Nr. 239/1988. 

h) Syrisch-orthodoxer Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. Nr. 467/1988. 

i) Griechisch-orientalischer (orthodoxer) Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 225/2011. 

j) Orientalisch-orthodoxer Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 201/2004 

k) Buddhistischer Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 241/2008. 

l) Freikirchlicher Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 194/2014. 

m) Alevitischer Religionsunterricht 

Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 89/2015. 
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3.5 KREATIVER AUSDRUCK 

1 .  K l a s s e :  

1 .  u n d  2 .  S e me s t e r :  

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 

 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei adäquate Materialien, Verfahren und 
Gestaltungsmittel einsetzen; 

 – verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 

 – fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden; 

 – Themen nach Vorgabe bildnerisch umsetzen; 

 – Feste und Anlässe im Jahreskreis durch musikalische und künstlerische (dekorative) Beitrage 
mitgestalten; 

 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen; 

 – musikalisch-rhythmische Ausdrucksformen zur Entspannung und Körperwahrnehmung nutzen. 

Lehrstoff: 

Gestaltungsgrundlagen: 

Farbe, Form und Material. 

Formen der räumlichen Gestaltung. 

Einfache handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen. 

Gestalten mit Musik und Bewegung. 

Gemeinsames Singen. Lieder im Jahreskreis. 

Singen und Musizieren mit Kindern. 

Klassenmusizieren. 

Entspannung und Körperwahrnehmung. 

2 .  K l a s s e :  

3 . S e me s t e r -  K o mp e t e n z mo d u l  3 :  

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 

 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei adäquate Materialien, Verfahren und 
Gestaltungsmittel einsetzen; 

 – verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 

 – fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden; 

 – experimentell und spielerisch handeln; 

 – altersgerechte künstlerische, musikalische, tänzerische und spielerische Möglichkeiten zur 
Beschäftigung von Kindern beschreiben und druchführen; 

 – die Qualität und Einsatzmöglichkeit unterschiedlicher Materialien beurteilen und beschreiben; 

 – über grundlegende feinmotorische Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen; 

 – über grundlegende handwerkliche Kompetenzen verfügen; 

 – Feste (Ereignisse) im Jahreskreis durch eigene Ideen musikalisch und künstlerisch mitgestalten; 

 – musikalisch-rhythmische Ausdrucksformen zur Entspannung und Körperwahrnehmung nutzen; 

 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen. 

Lehrstoff: 

Gestaltungsgrundlagen: 

Farbe und Form als Ausdruckselement. 

Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien. 

Einfache handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, besonders in 
Hinblick auf die Beschäftigung mit Kindern in verschiedenen Altersstufen. 
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Gestalten mit Musik und Bewegung. 

Gemeinsames Singen. 

Notation. 

Einfache Tänze (Gruppentänze, Kreistänze). 

Kinderlieder. 

Entspannung und Körperwahrnehmung. 

4.Semester: 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 

 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben selbstständig lösen und dabei adäquate Materialien, 
Verfahren und Gestaltungsmittel einsetzen; 

 – eigenständig und verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 

 – fachtheoretische Grundkenntnisse anwenden; 

 – experimentell und spielerisch handeln; 

 – altersgerechte künstlerische, musikalische, tänzerische und spielerische Möglichkeiten zur 
Beschäftigung von Kindern auswählen und anwenden; 

 – die Qualität und Einsatzmöglichkeit unterschiedlicher Materialien beurteilen und beschreiben 
und diese gezielt einsetzen; 

 – über differenzierte handwerkliche Kompetenzen verfügen; 

 – Veranstaltungen und Feste im Jahreskreis durch eigene Ideen musikalisch und künstlerisch 
vorbereiten und mitgestalten; 

 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen. 

Lehrstoff: 

Gestaltungsgrundlagen: 

Farben und Form als Ausdruckselement. 

Formen der räumlichen Gestaltung – perspektivisches Darstellen. 

Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien. 

Formen des plastischen Gestaltens. 

Einfache handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, besonders im 
Hinblick auf die Beschäftigung mit Kindern in verschiedenen Altersstufen. 

Gestalten mit Musik und Bewegung. 

Entspannung und Körperwahrnehmung. 

Gemeinsames Singen. 

Notation. 

Einfache Tänze (Gruppentänze, Kreistänze). 

Kinderlieder; Bewegungsspiele. 

3 .  K l a s s e :  

5 . S e me s t e r :  

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 

 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei adäquate Materialien, Verfahren und 
Gestaltungsmittel einsetzen; 

 – selbstständig und verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 

 – erweiterte Fachkenntnisse anwenden; 

 – experimentell und spielerisch handeln; 

 – Kunstwerke entsprechend ihrer Gestaltungsmerkmale beschreiben; 
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 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen; 

 – sich gegenseitig bei der Bewältigung von künstlerischen Aufgaben unterstützen; 

 – eigene Ideen bildnerisch, musikalisch und tänzerisch entwickeln und umsetzen; 

 – altersgerechte kreative und musikalische Beschäftigungsmöglichkeiten für Senioren und 
Menschen mit Beeinträchtigung beschreiben; 

 – altersgerechte künstlerische, musikalische, tänzerische und spielerische Möglichkeiten zur 
Beschäftigung von Kindern, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung anwenden; 

 – Veranstaltungen und Feste im Jahreskreis durch eigene Ideen musikalisch und künstlerisch 
vorbereiten und gestalten. 

Lehrstoff: 

Freies bildnerisches Arbeiten. 

Gestaltungsgrundlagen: 

Farben und Form als Ausdruckselement. 

Vervielfältigungstechniken. 

Einfache handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, besonders im 
Hinblick auf die Beschäftigung mit Senioren/Seniorinnen und Menschen mit Beeinträchtigung. 

Gestalten mit Musik und Bewegung. 

Entspannung und Körperwahrnehmung. 

Gemeinsames Singen. 

Notation. 

Einfache Tänze (Sitztänze). 

Altes Liedgut, Volkslieder. 

6 . S e me s t e r :  

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – eigene Vorstellungen musikalisch/bildnerisch/performativ umsetzen; 

 – Darstellungs- und Gestaltungsaufgaben lösen und dabei adäquate Materialien, Verfahren und 
Gestaltungsmittel einsetzen; 

 – selbstständig und verantwortungsvoll mit Werkzeug, Instrumenten und Materialien umgehen; 

 – erweiterte Fachkenntnisse anwenden; 

 – experimentell und spielerisch handeln; 

 – Kunstwerke entsprechend ihrer Gestaltungsmerkmale beschreiben; 

 – bildnerische und musikalische Aufgaben gemeinsam lösen; 

 – sich gegenseitig bei der Bewältigung von künstlerischen Aufgaben unterstützen; 

 – eigene Ideen bildnerisch, musikalisch und tänzerisch entwickeln und umsetzen; 

 – altersgerechte kreative und musikalische Beschäftigungsmöglichkeiten für Senioren und 
Menschen mit Beeinträchtigung beschreiben; 

 – altersgerechte künstlerische, musikalische, tänzerische und spielerische Möglichkeiten zur 
Beschäftigung von Kindern, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung anwenden; 

 – Veranstaltungen und Feste im Jahreskreis durch eigene Ideen musikalisch und künstlerisch 
vorbereiten und gestalten. 

Lehrstoff: 

Exemplarische Bild- und Werkbetrachtung. 

Gestaltungsgrundlagen: 

Farben und Form als Ausdruckselement. 

Experimentieren mit unterschiedlichen Materialien und Techniken. 

Formen der räumlichen Gestaltung – perspektivisches Darstellen. 

Differenzierte handwerkliche Techniken mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen, besonders 
im Hinblick auf die Beschäftigung mit Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung. 
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Gestalten mit Musik und Bewegung. 

Entspannung und Körperwahrnehmung. 

Musiktheoretische Grundlagen 

4. GESUNDHEIT UND LEBENSSTIL 

4.1 SOMATOLOGIE UND PATHOLOGIE 

2 .  K l a s s e :  

3 .  S e me s t e r  –  Ko mp e t e n z mo d u l  3 :  

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – die Fachterminologie in Bezug auf Anatomie, Physiologie und Pathologie richtig anwenden; 

 – durch zytologische und histologische Kenntnisse der vier Grundgewebearten physiologische 
Abläufe im menschlichen Körper interpretieren; 

 – physiologische und pathologische Veränderungen des menschlichen Körpers im Laufe seiner 
Entwicklung beschreiben; 

 – die Bedeutung des gesunden Körpers und die zur Gesundheitserhaltung erforderlichen 
Maßnahmen darstellen; 

 – Aufbau und Funktion des Bewegungsapparates beschreiben; 

 – Aufbau und Funktion des Nervensystems beschreiben; 

 – die wesentlichen physiologischen Aufgaben der Haut beschreiben und deren Alterungsprozesse 
und Erkrankungen im Zusammenhang mit Lebensweisen erläutern. 

Lehrstoff: 

Medizinische Fachterminologie. 

Histologie und Physiologie der Gewebe: 

Epithelgewebe, Binde- und Stützgewebe, Muskelgewebe, Bewegungsapparat, Nervengewebe 
Nervensystem. 

Haut. 

Pathologische Veränderungen. 

4 .  S e me s t e r  –  Ko mp e t e n z mo d u l  4 :  

Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – die Fachterminologie in Bezug auf Anatomie, Physiologie und Pathologie richtig anwenden; 

 – Aufbau und Funktion der Sinnesorgane beschreiben; 

 – die einzelnen Blutzellen hinsichtlich ihrer Entstehung, ihrer Größe und ihrer Funktion 
unterscheiden; 

 – Aufgaben und Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Blutgefäßen im Körperkreislauf 
beschreiben; 

 – den Verlauf des großen und kleinen Körperkreislaufs und die Anatomie des Herzens beschreiben 
und einfache pathologische Veränderungen einschätzen; 

 – das Atmungssystem beschreiben und erkennen einige durch Umwelt und Verhalten bedingte 
Veränderungen; 

 – den Gasaustausch beschreiben; 

 – die lymphatischen Organe und ihre Aufgaben erklären; 

 – die Abwehrreaktionen des menschlichen Körpers auf körperfremde Stoffe auf Grund der 
Kenntnisse über die unspezifische und spezifische Abwehr erläutern. 

Lehrstoff: 

Sinnesorgane. 

Blut, Blutbildung, Aufgaben des Blutes, Blutgefäße, Herzkreislaufsystem, Anatomie, Physiologie 
des Herzens. 




